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Auftrag Derungs 

betreffend Anpassung Wohnbauförderung 

Antwort der Regierung 

 

In der Dezembersession 2022 wurde die Anfrage Roffler betreffend Wohnbauförde-

rung im Berggebiet eingereicht. Es wurden im Zusammenhang mit den Verbesserun-

gen der Wohnverhältnisse im Berggebiet (WS) gemäss dem Gesetz über den sozia-

len Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet (BR 

950.250) die Fragen gestellt, welche Mittel und Massnahmen der Kanton zur Verfü-

gung für die Wohnbauförderung im Berggebiet habe und ob die Regierung bereit sei, 

eine aktive Rolle bei der Wohnbauförderung im Berggebiet einzunehmen, um die de-

zentrale Besiedlung zu unterstützen. 

Die Regierung hat in ihrer Antwort vom 8. Februar 2023 diesbezüglich ausgeführt, 

dass der Kanton auf diesem Gebiet bereits aktiv sei. Mit der WS stünden jährlich  

1,3 Millionen Franken (der Grosse Rat könnte gemäss Gesetz Finanzmittel bis max. 

1,8 Millionen Franken festlegen) an Beiträgen für den Neubau, die Sanierung oder 

den Erwerb von Wohneigentum in der Bergzone des Kantons zur Verfügung. Damit 

könnten rund 20 Vorhaben jährlich gefördert werden (im Schnitt entspricht dies ei-

nem Beitrag von rund 65 000 Franken an Investitionskosten von rund 700 000 Fran-

ken). Bis vor rund zwei drei Jahren hätten noch mehr Vorhaben gefördert werden 

können, wenn mehr Mittel zur Verfügung gestanden hätten. In der letzten Zeit hätten 

die Mittel ausgereicht. Die Gesuche hätten sich vor allem deshalb reduziert, weil die 

Baukosten in die Höhe geklettert seien und so die Finanzierbarkeit erschwert worden 

sei. Die Anzahl Gesuche und damit auch die Anzahl geförderter Vorhaben könnten 

jedoch erhöht werden, wenn – neben der Bereitstellung von mehr Finanzmitteln und 

Personalressourcen – die Einkommens- und Vermögensgrenzen nach oben ange-

passt würden. Sowohl für die Anhebung der Finanzmittelbegrenzung als auch für die 
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Erhöhung der Einkommens- und Vermögensgrenzen bedürfte es einer Gesetzesrevi-

sion durch den Grossen Rat. 

 

Der vorliegende Auftrag zielt genau in diese Richtung: er verlangt von der Regierung, 

eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche im Rahmen der WS die Einkommens- 

und Vermögensgrenzen sowie die Finanzmittel im Allgemeinen für die Beiträge an 

die Sanierung und den Erwerb von Wohneigentum erhöhen.  

 

Die Regierung ist bereit, dem Grossen Rat eine Revision des Gesetzes über den so-

zialen Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet (BR 

950.250) sowie der grossrätlichen Vollziehungsverordnung dazu (BR 950.260) vorzu-

legen mit dem Ziel, die Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie die Finanzmittel 

zu erhöhen und somit den Kreis der potenziell Beitragsberechtigen zu erweitern, wo-

mit mit mehr Gesuchen und letztlich Förderentscheiden gerechnet werden kann. Dies 

wird dazu beitragen, den Neubau, den Erwerb und die Sanierung von Wohnbauten 

im Berggebiet zugunsten der einkommensschwächeren Bevölkerung zu stärken. Zu 

erwähnen ist, dass eine Umsetzung auch mehr personeller Ressourcen bedarf.  

 

Entsprechend beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vorliegenden Auftrag 

zu überweisen. 
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